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Beschlussvorschlag 
Die Gemeinde Dorf Mecklenburg nimmt den Entwurf zur 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes und zum Bebauungsplan Nr. 7 „An der Wirtschaftsstraße“ der 
Gemeinde Groß Stieten als Nachbargemeinde gem. § 4 Abs. 2 BauGB zur Kenntnis und hat 
 
__keine Hinweise und Anregungen. 
 
__folgende Hinweise und Anregungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachverhalt 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Stieten hat in ihrer Sitzung am 23.04.2025 den 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 7 „An der Wirtschaftsstraße“ sowie den Entwurf der 
2. Änderung des Flächennutzungsplanes jeweils mit der dazugehörigen Begründung gebilligt 
und zur Öffentlichkeitsbeteiligung bestimmt.  
Die konkreten Planungsinhalte entnehmen Sie bitte den Unterlagen, die Ihnen im Internet 
unter  
https://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de/bekanntmachungen-laut-baugesetzbuch/  
 
zur Einsichtnahme und zum Download zur Verfügung stehen.  
   
Die Gemeinde Dorf Mecklenburg wird als Behörde und Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 2 BauGB um die Bekanntgabe von Hinweisen und Anregungen gebeten.  
   
Die Unterlagen werden im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
vom 02.06.2025 bis zum 07.07.2025 auf der Internetseite des Amtes Dorf Mecklenburg – 
Bad Kleinen und im zentralen Bau- und Planungsportal des Landes Mecklenburg-

https://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de/bekanntmachungen-laut-baugesetzbuch/


Vorpommern veröffentlicht und zusätzlich im Amt Dorf Mecklenburg – Bad Kleinen öffentlich 
zur Einsichtnahme ausliegen.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Anlage/n 

1 01_2025-03-12 GroßStieten-2Ä-FNP Plan Entwurf (öffentlich) 
 

2 02_2025-03-12 GroßStieten-2Ä-FNP Begründung Entwurf (öffentlich) 
 

3 01_2025-04-23 GroßStieten B7_Plan Entwurf (öffentlich) 
 

4 02_2025-04-23 GroßStieten B7_Begründung Entwurf (öffentlich) 
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ENTWURF

Bearbeitungsstand 12.03.2025

Plangrundlagen:
Digitale Topographische Karte M 1:10.000, Landesamt für innere Verwaltung M-V, Juni 2024; 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Groß Stieten

Planverfasser:

Auszug aus der digitalen topographischen Karte, © GeoBasis-DE/M-V 2024

Übersichtsplan

Bisherige Flächennutzungsplanung der Gemeinde Groß Stieten
private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Dauerkleingärten“, gemischte
Baufläche

2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Groß Stieten
private Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Siedlungsgrün“, gewerbliche Baufläche,
Wohnbaufläche, Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Tierhaltung“

Verfahrensvermerke

1. Der     Aufstellungsbeschluss     der    Gemeindevertretung     wurde     am     21.06.2023     gefasst.
Die     ortsübliche     Bekanntmachung      des     Aufstellungsbeschlusses     ist     am     29.07.2023
im Amtsblatt des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen und zusätzlich im Internet unter 
https://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de erfolgt.

2. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist mit Schreiben vom 25.01.2022 und 
29.10.2024 beteiligt worden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist in der Zeit vom 05.11.2024 
bis zum 06.12.2024 durch eine öffentliche Auslegung der Planung im Bauamt des Amtes Dorf 
Mecklenburg-Bad Kleinen durchgeführt worden. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, sowie die 
Nachbargemeinden sind gemäß § 4 Abs. 1 bzw. § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 29.10.2024 
zur Abgabe einer Stellungnahme auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert worden.

4. Die Gemeindevertretung hat am …………….. den Entwurf der 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes mit Begründung gebilligt und zur Öffentlichkeitsbeteiligung bestimmt.

5. Der Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Begründung dazu wurden in der 
Zeit vom …………….. bis zum …………….. auf der Internetseite des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad 
Kleinen und im zentralen Bau- und Planungsportal des Landes M-V veröffentlicht. Darüber hinaus 
haben die Unterlagen im Veröffentlichungszeitraum während der Öffnungszeiten im Bauamt des 
Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen öffentlich ausgelegen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde 
am …………….. im Amtsblatt des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen sowie durch 
Veröffentlichung auf der Internetseite des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen und im zentralen 
Bau- und Planungsportal des Landes M-V bekanntgemacht. Die von der Planung berührten 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden wurden gemäß 
§ 4 Abs. 2 bzw. § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom …………….. über die Öffentlich- 
keitsbeteiligung informiert und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Groß Stieten, den
(Siegel) Der Bürgermeister

6. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am …………….. geprüft. Das Ergebnis ist 
mitgeteilt worden.

Groß Stieten, den
(Siegel) Der Bürgermeister

7. Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am …………….. von der Gemeindevertretung 
beschlossen. Die Begründung einschließlich Umweltbericht wurde gebilligt.

Groß Stieten, den
(Siegel) Der Bürgermeister

8. Die Genehmigung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde mit Bescheid des Landrates 
des Landkreises Nordwestmecklenburg vom …………….. mit Hinweisen erteilt. Die Hinweise 
wurden beachtet.

Groß Stieten, den
(Siegel) Der Bürgermeister

9. Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes wird hiermit ausgefertigt.

Groß Stieten, den
(Siegel) Der Bürgermeister

10.Die Erteilung der Genehmigung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Stelle, bei 
der der Plan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung auf Dauer während der 
Öffnungszeiten von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten 
ist, ist am …………….. im Amtsblatt des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen sowie im Internet 
bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung (§§ 214 u. 215 BauGB) 
hingewiesen worden. Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes ist am …………….. in Kraft 
getreten.

Groß Stieten, den
(Siegel) Der Bürgermeister



 

 
Auszug aus der digitalen topographischen Karte, © GeoBasis-DE/M-V 2024 
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Teil 1 - Begründung 
 

1. Einleitung 
 
1.1 Planungsanlass und Planungsziele 

 
Die vorliegende 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Groß Stieten 
wird im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 „An der Wirt-
schaftsstraße“ notwendig. 
 
Zielsetzung ist die Schaffung einer gemischten Nutzung nördlich der Wirtschaftsstraße 
und östlich der B 106 (An der Chaussee) auf der Fläche der ehemaligen und weitge-
hend brach gefallenen Wohnungsgärten. 
 
Den flächenmäßig größten Anteil an den geplanten Nutzungen nehmen ein Sonder-
gebiet für die Tierhaltung sowie umfangreiche Grünflächen ein. Im nordöstlichen Be-
reich wird zusätzlich eine Wohnbaufläche und im westlichen Bereich eine kleine ge-
werbliche Baufläche ausgewiesen. Für das Sondergebiet sind folgende Nutzungen 
vorgesehen:  

- Wohngebäude und Nebenanlagen für die Betreiber der Tierhaltung, 
- Gebäude und Anlagen, die der gewerblichen und nicht gewerblichen Tierhal-

tung dienen, 
- Hundeübungs- und Reitplatz. 

 
Insgesamt entspricht die kleinräumige Nutzungsmischung mit Tierhaltung den ortsty-
pischen dörflichen Strukturen. Die Gemeinde wirkt durch die Planung der Entstehung 
eines städtebaulichen Missstandes entgegen. Diese können überall dort entstehen, 
wo nach der Aufgabe der Nutzungen von Flächen und Gebäude keine Nachnutzungen 
erfolgen.  
 
1.2 Plangrundlagen und Planverfahren 

 
Die Gemeinde Groß Stieten verfügt über einen seit 2001 wirksamen Flächennutzungs-
plan. Die Aufstellung die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt nach § 8 
Abs. 3 BauGB parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 „An der Wirtschafts-
straße“. 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Stieten hat am 21.06.2023 den Aufstel-
lungsbeschluss zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes gefasst. Mit dem Vorent-
wurf, der in der Gemeindevertretung am 09.10.2024 gebilligt wurde, wurde die frühzei-
tige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung im Zeitraum November/Dezember 2024 
durchgeführt. 
Aus dieser Beteiligung mit dem Vorentwurf vom 15.08.2024 ergaben sich folgende 
Ergänzungen für den vorliegenden Entwurf: 
 

- Aufnahme von Hinweisen zur Lage innerhalb der Trinkwasserschutzzone, 
- Auseinandersetzung mit den Belangen der Raumordnung und Landesplanung. 
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Auszug aus dem Flächennutzungsplan mit Kennzeichnung des 
Geltungsbereichs der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes 

 
Planungsrechtliche Grundlagen für die Erarbeitung der 2. Änderung des Flächennut-
zungsplanes sind: 
 

- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), 

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176), 

- die Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I 
S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1802), 

 

sowie die sonstigen planungsrelevanten, zum Zeitpunkt der Planaufstellung gültigen 
Gesetzesvorschriften, Erlasse und Richtlinien. 
 
Als Plangrundlagen werden die digitale topographische Karte im Maßstab M 1:10 000 
des Landesamtes für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, Juni 2024, sowie 
der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Groß Stieten verwendet. 
 
Die verwendeten Planzeichen und die Erläuterungen orientieren sich am wirksamen 
Flächennutzungsplan. Sämtliche Planungsinhalte und Erläuterungen der nicht von der 
2. Änderung betroffenen Teile des wirksamen Flächennutzungsplanes gelten unein-
geschränkt weiterhin fort. 
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1.3 Planungsvorgaben und Hinweise 

 
Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung anzupassen. Die allgemeinen Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfor-
dernisse der Raumordnung werden für das Land Mecklenburg-Vorpommern durch das 
Landesplanungsgesetz (LPlG) vom 20. Mai 2011 und das Landesraumentwicklungs-
programm formuliert. 
Die Fortschreibung des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpom-
mern (LREP) vom 30. Mai 2005 wurde mit Landesverordnung vom 27. Mai 2016 in 
Kraft gesetzt.  
Die konkreteren Entwicklungsziele und Rahmenbedingungen für das Gemeindegebiet 
Groß Stieten sind im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg 
(RREP WM) aus dem Jahr 2011 verankert. Seit Mai 2024 gilt die Teilfortschreibung 
(TF SE) für die Kapitel 4.1 „Siedlungsentwicklung“ und 4.2 „Wohnbauflächenentwick-
lung“. 
 
Die Gemeinde Groß Stieten liegt ca. 7 km südlich von Wismar im strukturschwachen 
ländlichen Raum. In diesen Räumen sollen die vorhandenen Entwicklungspotenziale 
gestärkt und der Gesamtraum so stabilisiert werden, dass sich ein attraktiver Lebens-
raum für die hier lebende Bevölkerung bietet (vgl. Programmsatz 3.1.1 (5) RREP WM). 
 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine Fläche, die innerhalb der Ortslage liegt, 
planungsrechtlich allerdings aufgrund der ursprünglichen Nutzung als Kleingartenan-
lage zum Außenbereich zählt. 
 
Gemäß den Programmsätzen 4.1 (5) Z LEP M-V und 4.1 (5) Z TF SE ist der Sied-
lungsflächenbedarf vorrangig innerhalb der bebauten Ortslagen durch Nutzung er-
schlossener Standortreserven sowie durch Neugestaltung und Verdichtung abzude-
cken. Außerhalb der bebauten Ortslagen sollen Bauflächen nur dann ausgewiesen 
werden, wenn nachweislich die innerörtlichen Baulandreserven ausgeschöpft sind, ein 
Flächenzugriff nicht möglich ist oder besondere Standortanforderungen dies rechtfer-
tigen. Sofern dies nachweislich nicht umsetzbar ist, hat die Ausweisung neuer Sied-
lungsflächen in Anbindung an die Ortslage zu erfolgen.  
Die Flächen der ehemaligen Wohnungsgärten sind planungsrechtlich zwar formell 
dem Außenbereich nach § 35 zuzuordnen. Städtebaulich liegen diese jedoch inner-
halb der Ortslage in Anbindung an das Straßen- und Versorgungsnetz und sind sied-
lungsstrukturell durch die Nutzung als Kleingartenanlage vorgeprägt. 
Es werden keine landwirtschaftlich genutzten Flächen in Anspruch genommen. Ein, 
wenn auch mittelbarer Anschluss an die freie Landschaft besteht ausschließlich in 
westlicher Richtung. Als trennendes Element ist hier allerdings die Bundesstraße 
B 106 vorhanden. In den übrigen angrenzenden Bereich sind bereits baulich genutzte 
Flächen vorhanden.  
Um der Entstehung eines städtebaulichen Missstandes nach Aufgabe der Kleingärten 
vorzubeugen, soll das Areal nunmehr mit einer gemischten Nutzung entsprechend 
dem dörflichen Charakter nachgenutzt werden. Vor diesem Hintergrund ist die Planung 
mit dem o.g. Programmsatz zur Innen- vor Außenentwicklung vereinbar. 
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In Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion ist die Ausweisung neuer Wohnbauflä-
chen grundsätzlich auf den kommunalen Entwicklungsrahmen zu beschränken (vgl. 
Programmsatz 4.2 (5) Z TF SE).  
 
Innerhalb des kommunalen Entwicklungsrahmens ist eine Wohnbauflächenentwick-
lung in einem Umfang von bis zu 0,6 Hektar (netto) je 500 Einwohner (TF SE), bezogen 
auf den Einwohnerbestand vom 31.12.2022, vorgesehen. Zusätzlich ist die Entwick-
lung des Innenbereichs möglich. 
 
Die Gemeinde Groß Stieten hat 640 Einwohner (Stand 31.12.2022). Es kann von ei-
nem kommunalen Entwicklungsrahmen von 0,8 ha für eine Planungszeitraum von 
etwa 10 Jahren ausgegangen werden. Das im Bebauungsplan festgesetzte allge-
meine Wohngebiet nach § 4 BauNVO umfasst eine Fläche von rund 0,24 ha und fügt 
sich grundsätzlich in den zur Verfügung stehenden kommunalen Entwicklungsrahmen 
ein. Die Wohnbauentwicklungsfläche ist dem Außenbereich zu zuordnen und daher 
auf den kommunalen Entwicklungsrahmen anzurechnen (vgl. Abb. 1 zu Programmsatz 
4.2 (5) TF SE). 
 
Im Sinne einer geordneten und nachhaltigen gemeindlichen Siedlungsentwicklung sol-
len in den Gemeinden die Potenziale in rechtskräftigen Bebauungsplänen vorrangig 
vor der Ausweisung neuer Wohnbauflächen genutzt werden. Gemäß Programmsatz 
4.2 (5) TF SE sind Wohnbauflächen in rechtskräftigen Bebauungsplänen, die vor dem 
31.08.2011 bekanntgemacht wurden und noch nicht erschlossen und bebaut worden 
sind, auf den kommunalen Entwicklungsrahmen anzurechnen.  
 
Die Gemeinde Groß Stieten hat sich mit den vorhandenen Kapazitäten auseinander-
gesetzt. Mit den Bebauungsplänen Nr. 1 (rechtskräftig seit März 1998) und Nr. 2 
(rechtskräftig seit März 1999) wurden Flächen im Osten der Ortslage für eine Wohn-
bebauung planungsrechtlich vorbereitet. Auf potentielle Grundstücke an der Straße 
„Am Hof“ (südlicher Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 2) besteht für die Gemeinde 
aufgrund der Eigentumsverhältnisse kein Zugriff. Es wird daher für beide Bebauungs-
pläne Nr. 1 und Nr. 2 insgesamt von etwa 75 möglichen Grundstücken ausgegangen. 
Die Erschließung ist abgeschlossen. Aus den bei der Gemeinde eingereichten Geneh-
migungsfreistellungen und Informationen des Erschließungsträgers ist ableitbar, dass 
48 Grundstücke verkauft wurden. Das bedeutet, dass 64 % der Flächen bereits bebaut 
sind bzw. eine Bebauung vorgesehen ist. Ein Bedarf an Wohngrundstücken ist daraus 
ableitbar und die Gemeinde hält an den Bebauungsplänen fest. 
Gemäß den obigen Ausführungen, sind die Bebauungspläne Nr. 1 und Nr. 2 nicht auf 
den Entwicklungsrahmen anzurechnen, da die Gebiete erschlossen und teilweise be-
reits bebaut sind. 
Daher sollen trotz der Potentiale (27 Grundstücke) mit dem Bebauungsplan Nr. 7 Mög-
lichkeiten für eine Wohnnutzung, allerdings nur für etwa vier Wohneinheiten, auch zur 
städtebaulichen Aufwertung im inneren Ortsbereich planungsrechtlich vorbereitet wer-
den. 
 
Die Gemeinde Groß Stieten geht daher davon aus, dass die Planung mit den Zielen 
und Grundsätzen der Raumordnung vereinbar ist. 
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2. Inhalt der Flächennutzungsplanänderung 
 
Der Änderungsbereich des Flächennutzungsplanes umfasst eine Flächen von etwa 
1,5 ha und bezieht sich im Wesentlichen auf den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 7 
„An der Wirtschaftsstraße“. 
 

 
Luftbild mit Lage des Änderungsbereiches des Flächennutzungsplanes (© GeoBasis DE/M-V 2022) 

 
 
Bisherige Flächennutzung im Geltungsbereich 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan sind im Geltungsbereich überwiegend Grünflä-
chen mit der Zweckbestimmung „Dauerkleingärten“ gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB 
ausgewiesen. Ein sehr geringer Teil ist als gemischte Baufläche gemäß § 1 Abs. 1 
Nr. 2 BauNVO dargestellt. 
 
 
Ziele der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes im Geltungsbereich 
 
Das Planungsziel der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Nachnutzung 
einer nahezu aufgegebenen Kleingartenanlage. Wie schon erörtert, soll auf dem 
Standort eine kleinräumig gemischte Nutzung mit einem dörflichen Charakter entste-
hen.  
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Den flächenmäßig größten Anteil an den geplanten Nutzungen nehmen ein Sonder-
gebiet für die Tierhaltung gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 12 BauNVO sowie umfangreiche Grün-
flächen mit der Zweckbestimmung „Siedlungsgrün“ gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 
ein. Die Grünflächen sollen unter Einbeziehung des bestehenden Gehölzbestandes 
der ehemaligen Kleingartenanlage zu einer Streuobstwiese mit Beweidung entwickelt 
werden bzw. als Gärten dienen. Die Differenzierung der Zweckbestimmung erfolgt im 
Bebauungsplan.  
 
Für das Sondergebiet sind folgende Nutzungen vorgesehen:  
 

- Wohngebäude und Nebenanlagen für die Betreiber der Tierhaltung, 
- Gebäude und Anlagen, die der gewerblichen und nicht gewerblichen Tierhal-

tung dienen, 
- Hundeübungs- und Reitplatz. 

 
Insgesamt entspricht die kleinräumige Nutzungsmischung mit Tierhaltung den ortsty-
pischen städtebaulichen Strukturen. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wird 
das Sondergebiet weiter gegliedert. Die Anlagen für die Tierhaltung werden dabei auf 
den südlichen Bereich beschränkt. Beeinträchtigungen der weiter nördlich liegenden 
Wohnnutzung sollen dadurch ausgeschlossen werden. Weiterhin soll durch die Dimen-
sionierung der Flächen und durch die Festsetzungen von zulässigen Grundflächen der 
Umfang der Tierhaltung eingeschränkt werden. 
 
Im nordöstlichen Bereich wird eine Wohnbaufläche gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO 
im Anschluss an die vorhandene Wohnbebauung ausgewiesen. Auf der ausgewiese-
nen Wohnbaufläche können etwa vier Einfamilienhäuser entstehen. Im westlichen Be-
reich ist eine kleine gewerbliche Baufläche (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO) ausge-
wiesen, sodass hier eine begrenzte gewerbliche Nutzung an der Bundesstraße ermög-
licht werden soll.  
 
Die Anbauverbotszone von 20 m gemäß § 9 Abs. 1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 
wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung berücksichtigt. 
 
Der Änderungsbereich befindet sich in der Trinkwasserschutzzone IIIB der Wasser-
fassung Dorf Mecklenburg. Gemäß Pkt. 6.2 der Anlage 3 der Verordnung zur Festset-
zung des Wasserschutzgebietes Dorf Mecklenburg ist eine Neuausweisung von Be-
baungsplangebieten für Industrie und produzierendes Gewerbe unzulässig. Für den 
parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 7 wird bei der unteren Wasser-
behörde des Landkreises ein gesonderter Antrag auf Ausnahme von den Verboten 
und Nutzungsbeschränkungen der Schutzgebietsverordnung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 
WHG gestellt. Zum Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 7 wurde mitgeteilt, dass ein 
positiver Bescheid der unteren Wasserbehörde bei Einhaltung der wasserwirtschaftli-
chen Anforderungen in Aussicht gestellt wird. Der Bescheid muss vor Bekanntma-
chung des Satzungsbeschlusses vorliegen. 
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Flächenbilanz 
 
Für den Geltungsbereich der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes mit einer Größe 
von rund 1,5 ha ergibt sich folgende Flächenverteilung: 
 
Tabelle: Flächenbilanz 

Bisherige Flächennutzungsplanung  2. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Grünfläche „Dauerklein-
gärten“ 

ca. 14.500 m² Sondergebiet „Tierhaltung“ ca. 5.110 m² 

gemischte Baufläche ca. 400 m² Grünfläche „Siedlungsgrün“ ca. 5.010 m² 

  Wohnbaufläche ca. 2.370 m² 

  gewerbliche Baufläche ca. 2.410 m² 

 
 
3. Erschließung 
 
Die verkehrliche Erschließung ist gesichert und erfolgt, auch für die gewerbliche Bau-
fläche über die Wirtschaftsstraße. 
 
Auch die Medienerschließung ist grundsätzlich gesichert. Die Ver- und Entsorgungs-
leitungen befinden sich in der Wirtschaftsstraße. Die Planung der technischen Ausprä-
gung erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung bzw. der Vorhabenplanung. 
 
 
4. Immissionen 
 
Aufgabe von Bauleitplanungen im Hinblick auf den Immissionsschutz ist es, die Frage 
nach den auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen und die vom Plangebiet aus-
gehenden Emissionen zu beantworten und dafür zu sorgen, dass die Anforderungen 
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse beachtet werden. 
 
Mögliche Immissionen, die durch Verkehr auf der Bundesstraße B 106 (An der Chaus-
see) entstehen, wurden im Rahmen einer Schalltechnischen Betrachtung zum Bebau-
ungsplan geprüft. Erforderliche, passive Lärmschutzmaßnahmen werden auf Ebene 
des Bebauungsplanes festgesetzt. 
Der geringe Umfang der derzeit vorgesehenen Tierhaltung macht nach Einschätzung 
der unteren Immissionsschutzbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg eine 
gutachterliche Beurteilung hinsichtlich des Geruchs im Rahmen der Bauleitplanung 
nicht erforderlich. Ggf. erforderliche Maßnahmen hinsichtlich der Staubentwicklung 
durch den geplanten Hundeübungs- und Reitplatz lassen sich im Rahmen der Bauge-
nehmigung bestimmen. Gleiches gilt für notwendige Maßnahmen zur Sicherung der 
Einhaltung der Lärmrichtwerte am WA-Gebiet. Entscheidend ist die Sicherung der 
Nachtruhe durch schalltechnisch geschlossene Unterbringung der Tiere. Konkrete Im-
missionsminderungsmaßnahmen werden im Baugenehmigungsverfahren beauflagt. 
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5. Sonstiges 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind von den geplanten Maßnahmen keine Bau-
denkmale sowie Bodendenkmale betroffen.  
Bei Bauarbeiten können jedoch jederzeit archäologische Funde und Fundstellen ent-
deckt werden. Wer während der Baumaßnahmen Sachen, Sachgesamtheiten oder 
Teile von Sachen (Funde) entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhal-
tung gemäß § 2 Abs. 1 des Denkmalschutzgesetztes (DSchG M-V) ein öffentliches 
Interesse besteht, hat dies unverzüglich bei der unteren Denkmalschutzbehörde an-
zuzeigen (vgl. § 11 DSchG M-V). Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen 
von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege für 
die fachgerechte Untersuchung in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflich-
tung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 
 
Das Plangebiet ist als nicht kampfmittelbelastet bekannt. Es ist jedoch nicht auszu-
schließen, dass bei Tiefbaumaßnahmen Munitionsfunde auftreten können. Aus die-
sem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten 
bei diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden 
werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren 
Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen. 
Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. die örtliche Ordnungsbehörde hinzuzuziehen. 
 
Im Bereich der angrenzenden Straßen, An der Chaussee (B 106) sowie An der Wirt-
schaftsstraße, sind Festpunkte des Lagenetzes des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern vorhanden. Bei allen weiterführenden Planungen sind diese zu beachten.  
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Teil 2 – Umweltbericht 
 
1. Einleitung 
 
Nach dem Baugesetzbuch (BauGB) ist für die Änderung bzw. die Aufstellung eines 
Flächennutzungsplanes ein Umweltbericht anzufertigen. Nach § 2a Nr. 2 und 3 BauGB 
sind im Umweltbericht die aufgrund der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 und der 
Anlage zum BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzu-
legen.  
Im Rahmen der Umweltprüfung werden die Auswirkungen des Vorhabens auf alle Um-
weltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB (Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Fläche, 
Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaftsbild, Kultur- und Sachgüter, Mensch und 
seine Gesundheit) mit ihren Wechselwirkungen geprüft und die Ergebnisse im Um-
weltbericht dargestellt.  
Umfang und Detaillierungsgrad der Ermittlung und Bewertung der voraussichtlich er-
heblichen Umweltauswirkungen, d.h. der Umweltprüfung, werden gemäß § 2 
Abs. 4 BauGB von der Gemeinde festgelegt. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, 
was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden 
sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad der Änderung des Flächennutzungsplanes in 
angemessener Weise verlangt werden kann. 
 
Neben der Ermittlung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswir-
kungen von beabsichtigten Neuausweisungen umfasst die Umweltprüfung auch die 
Berücksichtigung anderweitiger Planungsmöglichkeiten sowie die Bestimmung erfor-
derlicher Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachtei-
ligen Auswirkungen sowie zu deren Überwachung. 
 
Eine Behandlung der o.g. umweltrelevanten Belange erfolgt auf der Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung. Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Pa-
rallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 der Gemeinde Groß Stieten 
(§ 8 Abs. 3 BauGB). Im Rahmen des gleichzeitig durchgeführten Bebauungsplanver-
fahrens erfolgt eine vollständige Umweltprüfung. Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB soll die 
Umweltprüfung in diesem Fall auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswir-
kungen beschränkt werden. Da diese im Rahmen der 2. Änderung des Flächennut-
zungsplanes nicht festgestellt wurden, kann auf eine eigenständige Umweltprüfung 
verzichtet werden.  
 
Es wird auf den ausführlichen Umweltbericht zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 7 
„An der Wirtschaftsstraße“ verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
Groß Stieten, den        Der Bürgermeister 
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Teil 1 – Bauleitplanung 
 
1. Einleitung 
 
1.1 Anlass und Ziel der Planung 
 
Zielsetzung der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 ist die Schaffung einer ge-
mischten Nutzung nördlich der Straße „An der Wirtschaftsstraße“ und östlich der B 106 
(„An der Chaussee“) auf der Fläche der ehemaligen und weitgehend brach gefallenen 
Kleingartenanlage in Groß Stieten. Damit soll der Entstehung eines städtebaulichen 
Missstandes vorgebeugt werden. Dieser kann überall dort entstehen, wo nach der Auf-
gabe der Nutzungen von Flächen und Gebäuden keine Nachnutzungen erfolgen. Das 
Plangebiet ist derzeit geprägt von einer (inzwischen überwiegend beräumten) Klein-
gartenanlage. 
 
Durch eine kleinräumige Nutzungsmischung mit Tierhaltung sollen ortstypische städ-
tebauliche Strukturen geschaffen werden, durch die der südliche Ortsrand arrondiert 
und aufgewertet werden soll. Innerhalb der Ortslage von Groß Stieten sind keine al-
ternativen Flächen für solch eine bauliche Entwicklung verfügbar. 
 
Den flächenmäßig größten Anteil an den geplanten Nutzungen nehmen ein Sonder-
gebiet für die Tierhaltung sowie umfangreiche Grünflächen ein. Im nordöstlichen Be-
reich wird zusätzlich ein kleines Wohngebiet und im westlichen Bereich ein kleines 
Gewerbegebiet ausgewiesen. Für das Sondergebiet sind Wohngebäude und Neben-
anlagen für die Betreiber der Tierhaltung, Gebäude und Anlagen, die der privaten Tier-
haltung und der gewerblichen Hundezucht dienen, sowie ein Hundeübungs- und Reit-
platz vorgesehen. 
 
1.2 Lage und Geltungsbereich 
 
Das Plangebiet mit einer Größe von rund 1,4 ha befindet sich im Süden der Ortslage 
Groß Stieten und umfasst im Wesentlichen die ehemaligen Kleingartenflächen östlich 
der B 106 („An der Chaussee“) und nördlich der Straße „An der Wirtschaftsstraße“. 
 
Der Geltungsbereich folgt den vorhandenen Flurstücksgrenzen und bezieht eine Teil-
fläche der angrenzenden öffentlichen Straßenverkehrsfläche mit ein. 
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Lage des Plangebietes im Gemeindegebiet (© GeoBasis DE/M-V 2024) 

 

 
Luftbild mit Lage des Plangebietes (© GeoBasis DE/M-V 2024) 

  

Groß Stieten 
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1.3 Flächennutzungsplan, Planungsrecht und Raumplanung 
 
Die Gemeinde Groß Stieten verfügt über einen seit 2001 wirksamen Flächennutzungs-
plan. Die Aufstellung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt nach § 8 
Abs. 3 BauGB parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 „An der Wirtschafts-
straße“. 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan sind im Geltungsbereich überwiegend Grünflä-
chen mit der Zweckbestimmung „Dauerkleingärten“ gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB 
ausgewiesen. Ein sehr geringer Teil ist als gemischte Baufläche gemäß § 1 Abs. 1 
Nr. 2 BauGB dargestellt. 
Im Rahmen der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes werden entsprechend der 
Zielsetzung des Bebauungsplanes Nr. 7 private Grünflächen mit der Zweckbestim-
mung „Siedlungsgrün“, eine gewerbliche Baufläche, eine Wohnbaufläche und ein Son-
dergebiet mit der Zweckbestimmung „Tierhaltung“ ausgewiesen. 
 
Planungsrechtliche Grundlagen für die Erarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 7 sind: 
 

- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), 

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176), 

- die Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I 
S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1802), 

- die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015, zuletzt geändert durch Ge-
setz 09. April 2024 (GVOBl. M-V S. 110),  

 

sowie die sonstigen planungsrelevanten, zum Zeitpunkt der Planaufstellung gültigen 
Gesetzesvorschriften, Erlasse und Richtlinien. 
 
Als Plangrundlagen wurden ein Lage- und Höhenplan (Vermessungsbüro Kerstin Si-
wek, Wismar vom 02.05.2024), die digitale Topographische Karte (© GeoBasis - 
DE/M-V, 2024) sowie eigene Erhebungen verwendet. 
 
Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung anzupassen. Die allgemeinen Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfor-
dernisse der Raumordnung werden für das Land Mecklenburg-Vorpommern durch das 
Landesplanungsgesetz (LPlG) vom 20. Mai 2011 und das Landesraumentwicklungs-
programm formuliert. 
Die Fortschreibung des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpom-
mern (LREP) vom 30. Mai 2005 wurde mit Landesverordnung vom 27. Mai 2016 in 
Kraft gesetzt.  
Die konkreteren Entwicklungsziele und Rahmenbedingungen für das Gemeindegebiet 
Groß Stieten sind im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg 
(RREP WM) aus dem Jahr 2011 verankert. Seit Mai 2024 gilt die Teilfortschreibung 
(TF SE) für die Kapitel 4.1 „Siedlungsentwicklung“ und 4.2 „Wohnbauflächenentwick-
lung“. 
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Die Gemeinde Groß Stieten liegt ca. 7 km südlich von Wismar im strukturschwachen 
ländlichen Raum. In diesen Räumen sollen die vorhandenen Entwicklungspotenziale 
gestärkt und der Gesamtraum so stabilisiert werden, dass sich ein attraktiver Lebens-
raum für die hier lebende Bevölkerung bietet (vgl. Programmsatz 3.1.1 (5) RREP WM). 
 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine Fläche, die innerhalb der Ortslage liegt, 
planungsrechtlich allerdings aufgrund der ursprünglichen Nutzung als Kleingartenan-
lage zum Außenbereich zählt. 
 
Gemäß den Programmsätzen 4.1 (5) Z LEP M-V und 4.1 (5) Z TF SE ist der Sied-
lungsflächenbedarf vorrangig innerhalb der bebauten Ortslagen durch Nutzung er-
schlossener Standortreserven sowie durch Neugestaltung und Verdichtung abzude-
cken. Außerhalb der bebauten Ortslagen sollen Bauflächen nur dann ausgewiesen 
werden, wenn nachweislich die innerörtlichen Baulandreserven ausgeschöpft sind, ein 
Flächenzugriff nicht möglich ist oder besondere Standortanforderungen dies rechtfer-
tigen. Sofern dies nachweislich nicht umsetzbar ist, hat die Ausweisung neuer Sied-
lungsflächen in Anbindung an die Ortslage zu erfolgen.  
Die Flächen der ehemaligen Wohnungsgärten sind planungsrechtlich zwar formell 
dem Außenbereich nach § 35 zuzuordnen. Städtebaulich liegen diese jedoch inner-
halb der Ortslage in Anbindung an das Straßen- und Versorgungsnetz und sind sied-
lungsstrukturell durch die Nutzung als Kleingartenanlage vorgeprägt. 
Es werden keine landwirtschaftlich genutzten Flächen in Anspruch genommen. Ein, 
wenn auch mittelbarer Anschluss an die freie Landschaft besteht ausschließlich in 
westlicher Richtung. Als trennendes Element ist hier allerdings die Bundesstraße 
B 106 vorhanden. In den übrigen angrenzenden Bereich sind bereits baulich genutzte 
Flächen vorhanden.  
 
Um der Entstehung eines städtebaulichen Missstandes nach Aufgabe der Kleingärten 
vorzubeugen, soll das Areal nunmehr mit einer gemischten Nutzung entsprechend 
dem dörflichen Charakter nachgenutzt werden. Vor diesem Hintergrund ist die Planung 
mit dem o.g. Programmsatz zur Innen- vor Außenentwicklung vereinbar. 
 
In Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion ist die Ausweisung neuer Wohnbauflä-
chen grundsätzlich auf den kommunalen Entwicklungsrahmen zu beschränken (vgl. 
Programmsatz 4.2 (5) Z TF SE).  
 
Innerhalb des kommunalen Entwicklungsrahmens ist eine Wohnbauflächenentwick-
lung in einem Umfang von bis zu 0,6 Hektar (netto) je 500 Einwohner (TF SE), bezogen 
auf den Einwohnerbestand vom 31.12.2022, vorgesehen. Zusätzlich ist die Entwick-
lung des Innenbereichs möglich. 
 
Die Gemeinde Groß Stieten hat 640 Einwohner (Stand 31.12.2022). Es kann von ei-
nem kommunalen Entwicklungsrahmen von 0,8 ha für eine Planungszeitraum von 
etwa 10 Jahren ausgegangen werden. Das im Bebauungsplan festgesetzte allge-
meine Wohngebiet nach § 4 BauNVO umfasst eine Fläche von rund 0,24 ha und fügt 
sich grundsätzlich in den zur Verfügung stehenden kommunalen Entwicklungsrahmen 
ein. Die Wohnbauentwicklungsfläche ist dem Außenbereich zu zuordnen und daher 
auf den kommunalen Entwicklungsrahmen anzurechnen (vgl. Abb. 1 zu Programmsatz 
4.2 (5) TF SE). 
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Im Sinne einer geordneten und nachhaltigen gemeindlichen Siedlungsentwicklung sol-
len in den Gemeinden die Potenziale in rechtskräftigen Bebauungsplänen vorrangig 
vor der Ausweisung neuer Wohnbauflächen genutzt werden. Gemäß Programmsatz 
4.2 (5) TF SE sind Wohnbauflächen in rechtskräftigen Bebauungsplänen, die vor dem 
31.08.2011 bekanntgemacht wurden und noch nicht erschlossen und bebaut worden 
sind, auf den kommunalen Entwicklungsrahmen anzurechnen.  
 
Die Gemeinde Groß Stieten hat sich mit den vorhandenen Kapazitäten auseinander-
gesetzt. Mit den Bebauungsplänen Nr. 1 (rechtskräftig seit März 1998) und Nr. 2 
(rechtskräftig seit März 1999) wurden Flächen im Osten der Ortslage für eine Wohn-
bebauung planungsrechtlich vorbereitet. Auf potentielle Grundstücke an der Straße 
„Am Hof“ (südlicher Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 2) besteht für die Gemeinde 
aufgrund der Eigentumsverhältnisse kein Zugriff. Es wird daher für beide Bebauungs-
pläne Nr. 1 und Nr. 2 insgesamt von etwa 75 möglichen Grundstücken ausgegangen. 
Die Erschließung ist abgeschlossen. Aus den bei der Gemeinde eingereichten Geneh-
migungsfreistellungen und Informationen des Erschließungsträgers ist ableitbar, dass 
48 Grundstücke verkauft wurden. Das bedeutet, dass 64 % der Flächen bereits bebaut 
sind bzw. eine Bebauung vorgesehen ist. 
Gemäß den obigen Ausführungen, sind die Bebauungspläne Nr. 1 und Nr. 2 nicht auf 
den Entwicklungsrahmen anzurechnen, da die Gebiete erschlossen und teilweise be-
reits bebaut sind. 
Daher sollen trotz der Potentiale (27 Grundstücke) mit dem Bebauungsplan Nr. 7 Mög-
lichkeiten für eine Wohnnutzung, allerdings nur für etwa vier Wohneinheiten, auch zur 
städtebaulichen Aufwertung im inneren Ortsbereich planungsrechtlich vorbereitet wer-
den. 
 
Die Gemeinde Groß Stieten geht daher davon aus, dass die Planung mit den Zielen 
und Grundsätzen der Raumordnung vereinbar ist. 
 
Mit dem Vorentwurf vom 24.09.2024, der in der Gemeindevertretung am 09.10.2024 
gebilligt wurde, wurde die frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung im Zeit-
raum November/Dezember 2024 durchgeführt. Aus dieser Beteiligung mit dem Vorent-
wurf ergaben sich folgende Änderungen bzw. Ergänzungen für den vorliegenden Ent-
wurf: 
 

- Aufnahme von Hinweisen und Festsetzungen aufgrund der Lage innerhalb der 
Trinkwasserschutzzone, 

- Auseinandersetzung mit den Belangen der Raumordnung und Landesplanung, 
- Konkretisierung der zulässigen Nutzungen im SO2-Gebiet, 
- Festsetzung einer zulässigen Grundfläche für den Hundeübungs- und Reitplatz 

in wasserdurchlässiger Bauweise im SO3-Gebiet, 
- Aufnahme von passiven Lärmschutzfestsetzungen aufgrund der Schalltechni-

schen Berechnung, 
- Ergänzungen hinsichtlich Baum- und Artenschutz, 
- Bestimmung von naturschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen, 
- Ergänzungen zur vorgesehenen Ver- und Entsorgung aufgrund des Erschlie-

ßungskonzeptes, 
- Ergänzung der örtlichen Bauvorschriften (u.a. Dachbegrünung im GE und SO2, 

Gestaltung von unbebauten Grundstücksflächen). 
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2. Planungskonzept 
 
2.1 Ausgangssituation 
 
Das Plangebiet umfasst vollständig die Flächen einer ehemaligen Kleingartenanlage, 
deren Parzellen nach und nach weitgehend aufgegeben wurden. Einige Gebäude so-
wie Obstgehölze sind im Bestand noch vorhanden. 
Das Gelände im Plangebiet neigt sich von der Bundesstraße (B 106) (Geländehöhen 
um 55,0 m ü. NHN) in Richtung Osten (Höhen um 53,5 m ü. NHN) und von Südosten 
(Höhen um 56,0 m u .NHN) nach Norden (Höhen um 53,5 m ü. NHN).  
 
Im Nordwesten grenzt die B 106 („An der Chaussee“) an. Entlang der Grundstücks-
grenze ist hier ein Gehölzstreifen vorhanden. 
 
Nordöstlich des Geltungsbereiches verläuft ein öffentlichen Weg, der als Wiesenweg 
gestaltet ist. Dieser weitet sich im westlichen Bereich auf – hier ist dann ein kleiner 
Teich vorhanden. Insgesamt ist der nördlich des Plangebietes gelegene Bereich durch 
eine eingeschossige Wohnbebauung mit den rückwärtigen Gärten an der alten Dorf-
straße geprägt. Die steilgeneigten Dächer sind in Rot, Rotbraun und Anthrazit ausge-
bildet. Östlich des Geltungsbereiches befindet ein Grundstück, dass sowohl gewerb-
lich als auch zu Wohnzwecken genutzt wird. 
Die Flächen direkt südlich des Plangebietes werden durch größere Garagenanlagen 
„An der Wirtschaftsstraße“ geprägt. 
 
Bushaltstellen zur Anbindung an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs be-
finden sich an der B 106 („An der Chaussee“). 
 

  
„An der Wirtschaftsstraße“ Richtung Osten  Plangebiet in Richtung Norden. 
mit der vorherrschenden Garagenbebauung.  

 

  
Teich am nordwestlichen Plangebietsrand   Plangebiet in Richtung Norden mit der angrenzen- 
mit öffentlicher Grünfläche. den Wohnbebauung an der alten Dorfstraße. 
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2.2 Städtebauliches Konzept, Festsetzungen 
 
Das Planungsziel des Bebauungsplanes Nr. 7 ist die planungsrechtliche Vorbereitung 
zur Nachnutzung einer nahezu aufgegebenen Kleingartenanlage. Wie schon erörtert, 
soll auf dem Standort eine kleinräumig gemischte Nutzung mit einem dörflichen Cha-
rakter entstehen. Den flächenmäßig größten Anteil an den geplanten Nutzungen neh-
men ein Sonstiges Sondergebiet für die Tierhaltung sowie umfangreiche Grünflächen 
ein. Die Grünflächen werden unter Einbeziehung des bestehenden Gehölzbestandes 
aus der Kleingartenanlage zu einer Streuobstwiese mit Beweidung entwickelt.  
 
Für das sonstige Sondergebiet nach § 11 mit der Zweckbestimmung „Tierhaltung“ sind 
folgende Nutzungen festgesetzt:  

- SO1: Wohngebäude, Einrichtungen zur Beherbergung und Nebenanlagen für 
die Betreiber der Tierhaltung, 

- SO2: Gebäude und Anlagen, die der privaten Tierhaltung und der gewerblichen 
Hundezucht dienen; unzulässig sind Tierheime und Hundetherapiezentren, 

- SO3: Hundeübungs- und Reitplatz mit einer maximalen Grundfläche 
von 600 m². 

 
Insgesamt entspricht die kleinräumige Nutzungsmischung mit Tierhaltung den ortsty-
pischen städtebaulichen Strukturen. Die Anlagen für die Tierhaltung werden dabei auf 
den südlichen Bereich beschränkt. Beeinträchtigungen der weiter nördlich liegenden 
Wohnnutzung sollen dadurch ausgeschlossen werden. Weiterhin soll durch die Dimen-
sionierung der Flächen und durch die Festsetzungen von zulässigen Grundflächen der 
Umfang der Tierhaltung eingeschränkt werden. 
 
Im SO1-Gebiet wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 bei einer eingeschossigen 
Bauweise festgesetzt. Die maximale Firsthöhe beträgt 9,0 m. Dachneigungen sind wie 
im WA-Gebiet zwischen 25° und 50° zulässig. Damit fügt sich die Bebauung in die 
nördlich vorhandenen städtebaulichen Strukturen ein. 
 
Weiterhin sind im SO2-Gebiet bauliche Anlagen für die Tierhaltung zulässig. Auch hier 
wird eine GRZ von 0,4 bei einer eingeschossigen Bauweise festgesetzt. Mit der zuläs-
sigen Grundfläche erfolgt auch eine Eingrenzung der Größe der zulässigen privaten 
Tierhaltung und der gewerblichen Hundezucht. Zusätzlich wird bestimmt, dass Tier-
heime und Hundetherapiezentren unzulässig sind, die möglicherweise Beeinträchti-
gungen durch Lärm und Gerüche für benachbarte Wohnnutzungen hervorrufen könn-
ten.  
Die Firsthöhe beträgt ebenfalls maximal 9,0 m und fügt sich damit in die vorhandene 
und geplante Bebauung ein. Die zulässige Dachneigung bis 15° ermöglichst die Aus-
bildung von Gründächern. 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen innerhalb der SO1- und SO2-Gebiete werden 
durch die festgesetzten Baugrenzen bestimmt, die einen Spielraum für die Errichtung 
von Gebäuden ermöglicht. 
 
Innerhalb des SO3-Gebietes sollen keine Gebäude errichtet werden. Die Festsetzung 
einer Grundfläche für den Hundeübungs- und Reitplatz mit maximal 600 m² erfolgt je-
doch, da hier von einer Teilversiegelung der Flächen auszugehen ist. Mit der festge-
setzten Grundfläche erfolgt eine Reglementierung, die der Eingriffsermittlung und dem 
Schutz des Bodens dient. 
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Im nordöstlichen Bereich wird ein allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO im 
Anschluss an die vorhandene Wohnbebauung festgesetzt.  
In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA-Gebiet) sind Anlagen für Verwaltungen, Garten-
baubetriebe und Tankstellen auch ausnahmsweise nicht zulässig (§ 1 Abs. 6 
BauNVO). Die störende Wirkung solcher Betriebe und Einrichtungen bzw. des damit 
verbundenen Verkehrs wird als nicht vereinbar mit den vorgesehenen Nutzungen be-
urteilt. 
Innerhalb des WA-Gebietes können etwa vier Einfamilienhäuser entstehen. Die zu-
künftige Bebauung soll sich an der nördlich schon vorhandenen Bebauung an der alten 
Dorfstraße orientieren. Daher werden Festsetzungen für eingeschossige Einzel- und 
Doppelhäuser mit einer maximalen Firsthöhe von 9,0 sowie mit zulässigen Dachnei-
gungen zwischen 25° und 50° getroffen. Innerhalb des WA-Gebietes ist zwecks Be-
schränkung der Wohneinheiten je Einzelhaus bzw. je Doppelhaushälfte maximal eine 
Wohnung zulässig. Die GRZ beträgt maximal 0,3 und orientiert sich ebenfalls an den 
nördlich vorhandenen Nutzungsstrukturen. Die überbaubaren Grundstücksflächen 
werden mit umlaufender Baugrenze festgesetzt, um einen Gestaltungsspielraum für 
die künftigen Bauherren zu schaffen. Es ist zu beachten, dass ein Bereich aufgrund 
einer geplanten Abwasserleitung nicht überbaut oder bepflanzt werden darf. Diese 
Trasse ist als Leitungsrecht in die Planzeichnung aufgenommen worden. Im südlichs-
ten Bereich verspringt die Baugrenze, um den Wurzelschutzbereich der südlich gele-
genen, teilweise geschützten Einzelbäume zu beachten. 
 
Im westlichen Bereich ist ein Gewerbegebiet (GE-Gebiet) gemäß § 8 BauNVO festge-
setzt, sodass hier eine begrenzte gewerbliche Nutzung an der Bundesstraße ermög-
licht werden soll. Die Anbauverbotszone von 20 m gem. § 9 Abs. 1 Bundesfernstra-
ßengesetz (FStrG) wird berücksichtigt. In diesem Bereich sind ausschließlich Einfrie-
dungen, Stellplätze für PKW und LKW, Lager- und Ausstellungsflächen sowie Anlagen 
zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie zulässig. Die überbaubaren 
Grundstücksflächen sind außerhalb dieser Anbauverbotszone festgesetzt. 
 
In dem festgesetzten Gewerbegebiet (GE-Gebiet) sind die nach § 8 Abs. 1 BauNVO 
ansonsten allgemein zulässigen Tankstellen gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO unzulässig. 
Der Ausschluss erfolgt, da das Plangebiet zum einen in der Trinkwasserschutzzone 
IIIB liegt und zum anderen Tankstellen in den nächstgelegen Ortslagen Niendorf und 
Karow vorhanden sind.  
Vergnügungsstätten sind im GE-Gebiet gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO auch ausnahms-
weise nicht zulässig. Vergnügungsstätten, wie z.B. Spielhallen und Casinos, entspre-
chen nicht dem Ziel der gewerblichen Entwicklung an diesem Standort und sind daher 
ausgeschlossen.  
 
Die festgesetzte GRZ von 0,3 darf gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO im GE-Gebiet durch 
Stellplätze mit ihren Zufahrten, Ausstellungsflächen sowie Nebenanlagen gemäß § 14 
BauNVO bis zu einer GRZ von 0,8 überschritten werden, damit berücksichtigt die Ge-
meinde den höheren Bedarf an zu befestigenden Nebenflächen.  
Die festgesetzte maximale Firsthöhe beträgt 10 m und orientiert sich somit weitgehend 
an der Höhenentwicklung der übrigen Baugebiete. Die zulässige Dachneigung bis 15° 
ermöglichst die Ausbildung von Gründächern. 
 
Die Firsthöhe ist gleich die Höhenlage der oberen Dachbegrenzungskante, also der 
äußere Schnittpunkt der beiden Dachschenkel. Bei Flachdächern ist die Firsthöhe 
gleich der Höhe der Oberkante des Gebäudes. Für die Bestimmung der Firsthöhen 
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gelten als unterer Höhenbezugspunkt die in der Planzeichnung festgesetzten Bezugs-
punkte. Die künftige Planstraße wird sich in das vorhandene Gelände einfügen, somit 
ist davon auszugehen, dass sich auch die künftigen Gebäude in die bestehende Hö-
hensituation des Gelände einfügen und daher erfolgt die Festsetzung von bestands-
orientierten, grundstücksbezogenen Bezugspunkten in der Planzeichnung. 
 
Das Plangebiet liegt innerhalb der Trinkwasserschutzzone III B der Grundwasser-
fassung Dorf Mecklenburg (MV_WSG_2134_09). Laut Anlage 3 der Schutzgebietsver-
ordnung (Wasserschutzgebietsverordnung Dorf Mecklenburg vom 21.09.2002) ist ent-
sprechend Punkt 6.2 die Ausweisung neuer Baugebiete im Rahmen von Bauleitpla-
nungen für Gebiete für Industrie und produzierendes Gewerbe verboten.  
 
Dieser vorliegende Entwurf dient daher gleichzeitig als Antrag der Gemeinde Groß 
Stieten auf Ausnahme von Verboten innerhalb der Trinkwasserschutzzone III B. 
 
Gemäß der Schutzgebietsverordnung sind Gewerbebetriebe grundsätzlich zulässig, 
lediglich produzierendes Gewerbe ist ausgeschlossen.  
Der Begriff „produzierendes Gewerbe“ ist kein Begriff der BauNVO und daher fehlt der 
Gemeinde die Rechtsgrundlage zum Ausschluss dieser Betriebe durch Festsetzungen 
im Bebauungsplan. Im Rahmen der individuellen Konfliktbewältigung kann ein entspre-
chender Ausschluss von Nutzungen durchaus im Rahmen der konkreten Baugeneh-
migung erfolgen. 
Es ist festzustellen, dass das festgesetzte Gewerbegebiet eine Größe von rund 
2.200 m² umfasst, wobei aufgrund der GRZ von 0,3 maximal 660 m² für Hauptnutzun-
gen zur Verfügung stehen. Damit wird die Größe einer möglichen Ansiedlung stark 
eingeschränkt.  
Innerhalb des gesamten Plangebietes sind aufgrund der Lage in der Trinkwasser-
schutzzone III  B (GW III B) die unterirdische Lagerung von wassergefährdenden Stof-
fen der Gefährdungsstufe C, D nach der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (AwSV) sowie Erdwärmesonden unzulässig. 
 
Darüber hinaus ist für das Plangebiet, somit auch für die Flächen des Gewerbegebie-
tes, zu beachten, dass LAU-Anlagen (Lagerung, Abfüllen und Umschlagen von was-
sergefährdenden Stoffen) oder HBV-Anlagen (Herstellen, Behandeln und Verwenden 
von wassergefährdenden Stoffen) auf der Grundlage des § 62 WHG i.V. mit der AwSV 
so zu erfolgen haben, dass eine Gefährdung des Grund- und Oberflächenwassers 
nicht zu besorgen ist. Prüfpflichtige Anlagen nach AwSV sind bei der unteren Wasser-
behörde anzeigepflichtig.  
Werden bei der Durchsetzung der Planung Erdaufschlüsse (auch Flächenkollektoren) 
oder Tiefgründungen notwendig, mit denen unmittelbar bzw. mittelbar auf die Bewe-
gung oder die Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt wird, sind diese gemäß § 
49 Abs. 1 des WHG einen Monat vor Baubeginn bei der unteren Wasserbehörde an-
zuzeigen. Dies trifft ebenso für eventuell notwendige Grundwasserabsenkungen wäh-
rend der Baumaßnahmen zu. 
 
Die Vereinbarkeit von Gewerbebetrieben mit den Anforderungen der Trinkwasser-
schutzzone ist im Zuge des Bauantrages mit der unteren Wasserbehörde abzustim-
men. 
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Eingriffe in Natur und Landschaft werden durch zwei externe Kompensationsmaßnah-
men ausgeglichen. Zum einen ist die Anlage einer extensiven Mähwiese innerhalb des 
Flurstücks 9/7 in der Flur 1, Gemarkung Groß Stieten vorgesehen. Es ist eine 3.386 m² 
große Ackerfläche am Teich in eine extensiv genutzte Mähwiese umzuwandeln. Zum 
anderen erfolgt die Anlage einer Feldhecke auf dem Flurstück 16/127, Flur 1, Gemar-
kung Groß Stieten. Es ist eine 3-reihige sowie 7 m breite und 57 m lange Feldhecke 
anzupflanzen.  
 
In der private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Garten“ sind maximal zwei Ge-
räteschuppen mit einer Grundfläche von jeweils maximal 20 m² zulässig, um den Grad 
der Versiegelung zu minimieren. Diese Gartenflächen sollen eigenständig bzw. im Zu-
sammenhang mit der Wohnnutzung des südwestlichsten geplanten Wohngrundstü-
ckes genutzt werden. 
 
Die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Streuobstwiese“ ist als Streuobst-
wiese zu entwickeln. Dabei soll der vorhandene Baumbestand soweit möglich erhalten 
und durch Anpflanzungen mit alten und regionalen Kultursorten ergänzt werden. Die 
Wiesenflächen können Pferden, Schafen oder Ziegen als Weide dienen. 
 
Die anzupflanzende Hecke innerhalb der privaten Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung „Hecke“ im nordöstlichen Teil des Plangebietes dient der Einbindung in das Orts-
bild. 
 
Die anzupflanzende Hecke innerhalb des SO3-Gebietes schafft eine visuelle Trennung 
zwischen dem Hundeübungs- und Reitplatz sowie den geplanten, angrenzenden 
Wohnnutzungen. 
 
Zum Ausgleich für den Verlust von Einzelbäumen sind insgesamt sieben Ersatzbäume 
an geeignete Standorte innerhalb des GE-, der SO- und/oder des WA-Gebietes anzu-
pflanzen. Neben dem naturschutzfachlichen Ausgleich dienen diese Anpflanzungen 
auch der Begründung und Aufwertung des Ortsbildes. 
 
Die Dachflächen von Hauptgebäuden im SO2- und im GE-Gebiet sind als Gründach 
auszubilden. Das dient der Retention von Niederschlagswasser.  
Die Ausbildung der nicht bebauten Grundstückflächen in den Baugebieten zu mindes-
tens 50 % mit Rasen, Wildkräutern, Stauden, Kletterpflanzen oder Gehölzen dient der 
positiven Gestaltung. 
 
Mit der Realisierung der Planstraße sind möglichweise Beeinträchtigungen eines Wur-
zelschutzbereiches eines geschützten Baumes verbunden, daher ist während der Bau-
arbeiten für die private Verkehrsfläche eine baumfachliche Baubegleitung hinzuzuzie-
hen, die die Tiefbauarbeiten beaufsichtigt, die Wurzelrückschnitte durchführt und Maß-
nahmen zum Schutz freiliegender Wurzeln festlegt und umsetzt. 
 
Innerhalb des SO3 ist die Herstellung des Hundeübungs- und Reitplatzes nur in was-
serdurchlässiger Bauweise zulässig, um den Versiegelungsgrad zu minimieren. 
 
Insbesondere hinsichtlich der grünordnerischen Maßnahmen sowie der externen Kom-
pensationsmaßnahmen wird auf den Teil 2 – Umweltbericht verwiesen. 
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2.3 Örtliche Bauvorschriften 
 
Die örtlichen Bauvorschriften dienen der Bewahrung einer örtlich angepassten Bau-
weise unter Beachtung der landschaftlichen Gegebenheiten. Zusammen mit den Fest-
setzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung soll so eine attraktive Gestaltung 
des Gebietes gewährleistet werden. Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
§ 86 LBauO M-V) werden in dem städtebaulich erforderlichen Maß festgesetzt. Der 
Schwerpunkt liegt für das Plangebiet auf der Gestaltung der Dachlandschaft sowie auf 
der Gestaltung der unbebauten Flächen innerhalb der Baugebiete. 
 
Für die Dacheindeckungen der Hauptgebäude sind ab einer Dachneigung von 25° in 
dem WA- und SO1-Gebiet nur unglasierte, rote, braune und anthrazitfarbene Dachzie-
gel zulässig. Ebenso zulässig ist die Nutzung für Solaranlagen. Mit der Festsetzung 
der zulässigen Dachfarben können sich die neuen Gebäude in die vorhandene Dach-
landschaft einfügen. 
 
Die Dächer der Hauptgebäude in den GE- und SO2-Gebieten sind als Gründächer mit 
einer maximalen Dachneigung von 15° auszubilden. Die Gründächer dienen der Re-
tention von Regenwasser und bieten verschiedenen Pflanzen- und Tierarten einen Le-
bensraum. 
 
Das Anlegen von gekiesten Flächen oder Stein-/ Schotterflächen, die eine Wasser-
durchlässigkeit einschränken oder vollständig unterbinden, ist in den nicht bebauten 
Grundstücksflächen des WA-Gebietes unzulässig. Ziel ist eine Gestaltung mit Stau-
den, Sträuchern sowie Rasen, um ökologisch wertvolle Grundstücksflächen zu schaf-
fen, und um positiven Einfluss auf das Mikroklima zu nehmen.  
 
Dauerstellplätze von Müllbehältern sind mit einer blickdichten, dauerhaften Bepflan-
zung, mit einer begrünten Umkleidung oder mit Rankgittern zu versehen. Sichtschutz-
anlagen sind mit Rankpflanzen zu begrünen. Damit nimmt die Gemeinde positiven 
Einfluss auf die Gestaltung des Ortsbildes. 
 
Werbeanlagen mit wechselndem oder sich bewegendem Licht sind unzulässig. Mit 
diesen Maßnahmen sollen Grundprinzipien der Gestaltung gewahrt werden und un-
passende oder störende Elemente der Freiraumgestaltung unterbunden werden. 
 
Abschließend wird auf § 84 der LBauO M-V verwiesen, wonach ordnungswidrig han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser nach § 86 LBauO M-V erlassenen Satzung 
über die örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. 
 
2.4 Verkehrserschließung und Stellplätze 
 
Die Verkehrserschließung des Plangebietes ist über die Straße „An der Wirtschafts-
straße“ sowie über die Herstellung der privaten Planstraße mit Anbindung an diese 
gesichert. 
 
Das Gewerbegebiet wird über eine direkte Grundstückszufahrt von der Straße „An der 
Wirtschaftsstraße“ erschossen. In einem Abstand bis zu 20 m vom Einmündungsbe-
reich „An der Wirtschaftsstraße“ auf die B 106 sind Zu- und Abfahrten ausgeschlossen. 
Damit sollen Verkehrskonflikte ausgeschlossen werden. 
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Die SO-Gebiete sowie das WA-Gebiet werden über einen privaten Erschließungsweg 
(Planstraße), der in einer Breite von 5,0 m als Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung festgesetzt ist, erschlossen. Voraussetzung für den bauordnungsrechtlichen 
Nachweis einer gesicherten Erschließung ist eine grundbuchliche Regelung. Ein ent-
sprechendes Geh-, Fahr- und Leitungsrecht wurde eingetragen. 
 
Ein Befahren durch Müllfahrzeuge ist nicht vorgesehen. Im Einmündungsbereich an 
der Straße „An der Wirtschaftsstraße“ wurde daher eine Fläche für Abfallbehälter vor-
gesehen, an dem die Abfallbehälter am Tage der Entsorgung bereitzustellen sind. 
 
Die erforderlichen Kfz-Stellplätze sind innerhalb der privaten Grundstücksflächen un-
terzubringen. 
 
2.5 Flächenbilanz 
 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 7 mit einer Größe von rund 1,4 ha 
ergibt sich folgende Flächenverteilung: 
 

Art der Nutzung Flächen in m², gerundet 

Allgemeines Wohngebiet 2.390 

Gewerbegebiet 2.165 

Sonstige Sondergebiete 3.970 

SO 1 1.185 

SO 2 1.550 

SO 3 1.235 

Verkehrsflächen 850 

Straßenverkehrsflächen    270 

Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung    580 

Flächen für Ver- und Entsorgung 40 

Private Grünflächen 4.890 

Grünfläche „Garten“    740 

Grünfläche „Hecke“    790 

Grünfläche „Streuobstwiese“ 3.360 

Gesamt 14.305 

 
 
3. Ver- und Entsorgung 
 
Die technische Versorgung des Gebietes erfolgt durch Anbindung an vorhandene An-
lagen. Die Träger der Ver- und Entsorgung sind frühzeitig in die Ausführungsplanung 
einzubeziehen, um die gleichzeitige Einbringung der Ver- und Entsorgungsleitungen 
zu gewährleisten und um vorhandene Leitungen zu berücksichtigen. Die genaue Lage 
der Leitungen ist im Vorfeld von Bauarbeiten zu ermitteln. Die Mindestabstände zu 
Leitungen sind bei Bau- und Anpflanzungsmaßnahmen zu beachten.  
 
Im Folgenden werden die wichtigsten Parameter der Ver- und Entsorgungsinfrastruk-
tur erläutert. Diese basieren auf dem Konzept zur Erschließung, erarbeitet durch das 
Ingenieurbüro Möller, Grevesmühlen, März 2025. 
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3.1 Trink- und Löschwasserversorgung 
 
Die Trinkwasserversorgung der Gemeinde Groß Stieten obliegt der Zuständigkeit 
des Zweckverbandes Wismar. Gemäß Stellungnahme des Zweckverbandes zum Vor-
entwurf besteht in Abhängigkeit vom Wasserbedarf eine Anschlussmöglichkeit an die 
vorhandene Leitung d 110 PE im Bereich der Straße „An der Wirtschaftsstraße“.  
Die Einspeisestelle in das Ortsnetz befindet sich südwestlich des Bebauungsplanes 
im Seitenbereich der Straße „An der Wirtschaftsstraße“. Die Hauptversorgungsleitung 
wird innerhalb der Planstraße neu hergestellt. Die erforderlichen Hausanschlüsse sind 
im Rahmen der Erschließungsplanung zu berücksichtigen. 
 
Zur Sicherung der Löschwasserversorgung stehen zwei Vertragshydranten zur Be-
reitstellung von Löschwasser aus dem öffentlichen Trinkwassernetz zur Verfügung.  
Die Hydranten befinden sich südöstlich des Plangebietes in der Straße „An der Wirt-
schaftsstraße“ und östlich des Planbereiches in der Straße „Dorfstraße“. Es handelt 
sich dabei um folgende Hydranten: Vertragshydrant 33-N005 (Unterflurhydrant) mit ei-
ner Löschwasserkapazität von mind. 96 m³/h sowie Vertragshydrant 33-1052 (Über-
flurhydrant) mit einer Löschwasserkapazität von mind. 48 m³/h  
Die Hydraten liegen innerhalb des erforderliche Radius von 300 m zum Plangebiet. 
Der Löschwasserbedarf für den Grundschutz ist damit sichergestellt. Das öffentliche 
Trinkwassernetz als alleiniger Löschwasserlieferant ist nach gegenwärtigem Kenntnis-
stand ausreichend. 
 
Das Plangebiet befindet sich in der Trinkwasserschutzzone IIIB der Grundwasserfas-
sung Dorf Mecklenburg. Die damit verbundenen Verbote und Nutzungsbeschränkun-
gen zum Trinkwasserschutz gemäß der Wasserschutzgebietsverordnung Dorf Meck-
lenburg (WSGV vom 221.09.2005) sowie gemäß der Richtlinie für Trinkwasserschutz-
gebiete (DVGW Regelwerk Arbeitsblatt W 101) sind zu beachten. 
 
3.2 Schmutz- und Regenwasserentsorgung 
 
Die Schmutzwasserentsorgung der Gemeinde Groß Stieten obliegt der Zuständig-
keit des Zweckverbandes Wismar. Gemäß Stellungnahme des Zweckverbandes zum 
Vorentwurf besteht in eine Anschlussmöglichkeit an die vorhandene Abwasserdruck-
leitung d 75 PE-HD im Bereich des vorhandenen Wirtschaftsweges nordöstlich des 
Plangebietes.  
Die geplante Schmutzwasserentsorgung des Plangebietes erfolgt über eine Erweite-
rung des vorhandenen Leitungsbestandes des Zweckverbandes. Aufgrund der beste-
henden Höhenverhältnisse und der anliegenden Bestandsleitungen nahe dem Plan-
gebiet kann das Schmutzwasser nicht im Freigefälle an vorhandene Schmutzwasser-
anlagen angeschlossen werden. Es wird die Verlegung von Abwasserdruckleitungen 
mit Anbindung an die nordwestlich verlaufende Abwasserdruckleitung geplant.  
Die Einbindung in das Ortsnetz ist wie erfolgt vorgesehen: Die Grundstücke des WA-
Gebietes erhalten jeweils einen Anschluss an die vorhandene Abwasserdruckleitung. 
Hierbei handelt es sich um Hausanschlussleitungen.  
Die Grundstücke des SO-Gebietes erhalten einen Anschluss an die vorhandene Ab-
wasserdruckleitung. Für die Anbindung der Flächen des SO-Gebietes an die Be-
standsleitungen ist die geplante Abwasserdruckleitung über Flächen des WA-Gebietes 
zu führen. Hier ist ein entsprechendes Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsor-
gungsträger aufgenommen worden und bei der Umsetzung zu berücksichtigen. Für 
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die erforderlichen Leitungen sind Trassen freizuhalten, die auch später nicht überbaut 
bzw. bepflanzt werden dürfen.  
Die Flächen des kleinen GE-Gebietes erhalten eine Anbindung an die vorhandene Ab-
wasserdruckleitung. Für die Anbindung der Flächen des GE-Gebietes an die Be-
standsleitungen ist die geplante Abwasserdruckleitung über die geplante, private 
Grünfläche (Streuobstwiese) zu führen. Hier ist ein entsprechendes Leitungsrecht zu-
gunsten der Ver- und Entsorgungsträger aufgenommen worden und bei der Umset-
zung zu berücksichtigen. Für die erforderlichen Leitungen sind Trassen freizuhalten, 
die auch später nicht überbaut bzw. bepflanzt werden dürfen.  
Die Dimensionierung der Leitungen erfolgt in Abstimmung mit dem Zweckverband im 
Rahmen der Entwurfsplanung. Es ist im Zuge der Erschließungsplanung zu klären, ob 
die Leitungen der GE- und SO-Gebiete als Hausanschlussleitungen oder öffentliche 
Leitungen geplant werden. 
 
Für den Bereich des Plangebietes wird ein Baugrundgutachten erarbeitet. Nach ersten 
Ergebnissen stehen im Plangebiet hauptsächlich Geschiebelehm bzw. stark schluffige 
Sande an. Unter Berücksichtigung der angetroffenen Bedingungen ist der Standort für 
eine effektive Versickerung von Niederschlagssammelwasser grundsätzlich nicht ge-
eignet. Daher ist das gesammelte Niederschlagswasser zu fassen und in die Vorflut 
abzuleiten. 
 
Für die Niederschlagsentwässerung der Verkehrsflächen (Privatstraße) sowie der 
Flächen der SO- und GE-Gebiete ist vorgesehen, das Kanalsystem in der Straße „An 
der Wirtschaftsstraße“ in der Unterhaltungspflicht der Gemeinde Groß Stieten zu nut-
zen. Das Kanalsystem entwässert in das südöstlich vom Bebauungsplan gelegene 
Gewässer II. Ordnung 11:W6/1/1 in der Unterhaltungspflicht des Wasser- und Boden-
verbandes Wallensteingraben-Küste.  
Die Gemeinde Groß Stieten plant die grundhafte Erneuerung der Niederschlagsent-
wässerung. Im Rahmen dessen soll der Kanal in der Wirtschaftsstraße voraussichtlich 
mit erneuert werden. Der Zustand und die hydraulische Auslastung des Systems sind 
aktuell nicht bekannt.  
Darüber hinaus ist im Zuge des gemeindlichen Regenwasserkonzeptes die Herstel-
lung eines neuen Kanales nordöstlich vom Plangebiet im vorhandenen Wirtschaftsweg 
vorgesehen. Dieser dient unter anderem als neue Überlaufleitung des vorhandenen 
Teiches nordwestlich des Plangebietes. Dieser neu herzustellende Regenwasserkanal 
soll zusätzlich als Anschlussleitung für die Flächen des WA-Gebietes dienen.  
 
Unabhängig vom Bebauungsplan ist im Rahmen des gemeindlichen Regenwasser-
konzeptes die Untersuchung der Bestandsleitungen sowie die Planung des neuen Ka-
nals vorgesehen. Die erforderlichen hydraulischen Nachweise sind zu erbringen. 
 
Das Gewässer, in das das gesammelte Niederschlagswasser eingeleitet wird, darf 
nicht nachteilig verändert werden. Die Anwendung des Arbeitsblattes DWA-A 102-
2/BWK-A 3-2: Emissionsbezogene Bewertungen und Regelungen zeigt, dass eine Be-
handlung des gefassten Niederschlagswassers zum Teil erforderlich ist. Dies betrifft 
die Einzugsflächen des Gewerbegebietes. Die Behandlung des gefassten Regenwas-
sers wird zukünftig durch ausreichend groß dimensionierte Anlagen, im Erdreich ver-
baut, sichergestellt. 
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Für die Betrachtung des Wasserhaushaltes des Bebauungsplanes Nr. 7 (Wasserhaus-
haltsbilanzierung) wurden im Rahmen des vorliegenden Erschließungskonzeptes zwei 
Varianten betrachtet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine effektive Versickerung 
aufgrund der Bodenverhältnisse nicht möglich ist und das gesammelte Niederschlags-
wasser in die Vorflut abgeleitet werden soll. 
Die erste Betrachtung umfasst die Erschließung des Plangebietes ohne die Berück-
sichtigung weiterer Maßnahmen. Es wurde im Vergleich zu einem unbebauten Zu-
stand eine Abweichung von mehr als 10 % für die Wasserhaushaltskomponenten „Ab-
fluss“ und „Verdunstung“ festgestellt. Die Komponente „Grundwasserneubildung“ 
weist eine Abweichung von unter 10 % auf. 
Gemäß Merkblatt DWA-A 102-4 ist eine Abweichung von kleiner oder gleich 10 % vom 
natürlichen Zustand anzustreben. Um sich an das 10 %-Ziel anzunähern, wurde zu-
sätzlich eine zweite Variante geprüft. 
Die Berechnung der zweiten Variante wird durch die Berücksichtigung von extensiv 
begrünten Dächern ergänzt. Die Grünbedachung umfasst die geplanten Gebäude der 
Flächen des GE-Gebietes und des SO2-Gebietes. Eine entsprechende Festsetzung 
wurde aufgenommen. Für Variante 2 wird eine Abweichung zum unbebauten Zustand 
von mehr als 10 % für die Wasserhaushaltskomponenten „Abfluss“ und „Verdunstung“ 
festgestellt. Die Komponente „Grundwasserneubildung“ weist eine Abweichung von 
unter 10 % auf. Im Vergleich zur ersten Variante haben sich die Bilanzwerte des Ab-
flusses sowie die Verdunstung positiv verringert. Der Bilanzwert der Verdunstung ist 
gleichgeblieben. 
 
Hinsichtlich der Betrachtungen zur Wasserrahmenrichtlinie wird auf den Teil 2 – Um-
weltbericht verwiesen. 
 
Gemäß den allgemeinen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers ist eine Ver-
wendung von unbeschichteten kupfer-, zink- oder bleibedeckten Dachflächen zu ver-
meiden. Niederschlagswasser von unbeschichteten kupfer-, zink- oder bleibedeckten 
Dachflächen gilt als belastet.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass möglichst viel Niederschlagswasser auf den privaten 
Baugrundstücken verbleiben sollte. Es sollte durch die Anlage von Zisternen z.B. zur 
Gartenbewässerung genutzt werden. Es ist darauf zu achten, dass Regenwasser nicht 
auf benachbarte Grundstücke abfließen kann.  
 
3.3 Energieversorgung / Telekommunikation 
 
Die Energieversorgung wird individuell durch die Grundstückseigentümer geregelt. Die 
Stromversorgung kann über vorhandene Leitungen in der Wirtschaftsstraße erfolgen.  
Telekommunikationsleitungen verlaufen parallel zu den Straßen „An der Chaussee“ 
(B 106) und „An der Wirtschaftsstraße“. Diese Bestandsleitungen sind im Zuge der 
weiteren Planungen zu berücksichtigen. 
 
3.4 Abfallentsorgung / Altlasten 
 
Die Abfallentsorgung kann für das Plangebiet über das vorhandene Straßennetz der 
Gemeinde Groß Stieten gewährleistet werden. Ein Befahren der Planstraße durch 
Müllfahrzeuge ist nicht vorgesehen und nicht erforderlich, da „An der Wirtschafts-
straße“ eine Fläche für Abfallbehälter festgesetzt ist. Die Abfallbehälter sind am Tage 
der Entsorgung bereitzustellen. 
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Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine schädlichen Bodenver-
änderungen, altlastverdächtigen Flächen bzw. Altlasten bekannt. Werden bei Bauar-
beiten Anzeichen für bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes (unnatürlicher 
Geruch, anormale Färbung, Austritt verunreinigter Flüssigkeiten, Ausgasungen, Altab-
lagerungen) angetroffen, ist der Grundstücksbesitzer gemäß § 4 Abs. 3 Bundes-Bo-
denschutzgesetz (BBodSchG) zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bo-
denaushubs verpflichtet. Auf die Anzeigepflicht bei der unteren Abfallbehörde des 
Landkreises Nordwestmecklenburg wird hingewiesen. 
 
Die Verwertung überschüssigen Bodenaushubs oder Fremdbodens beim Ein- oder 
Aufbringen in die durchwurzelbare Bodenschicht hat unter Beachtung der boden-
schutzrechtlichen Vorschriften (insbes. §§ 4, 7 Bundesbodenschutzgesetz, §§ 10-12 
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung) zu erfolgen. Nach den gesetzlichen 
Vorgaben ist der Boden vorsorgend vor stofflichen und physikalischen Beeinträchti-
gungen (wie Kontaminationen mit Schadstoffen, Gefügeschäden, Erosion, Vernässun-
gen, Verdichtungen, Vermischungen unterschiedlicher Substrate) zu schützen. Ein 
baulich in Anspruch genommener Boden sollte nach Abschluss eines Vorhabens seine 
natürlichen Funktionen wieder erfüllen können. 
 
Aufgrund der Vornutzung des Gebietes sind mögliche Schadstoffbelastungen nicht 
ausgeschlossen. Um dieses zu überprüfen wurde eine Baugrund- und Altlastenunter-
suchungen durch die Ingenieurgesellschaft für Grundbau und Umwelttechnik mbH 
(IGU, Wittenförden, 07.04.2025) durchgeführt: 
 
„Insgesamt wurden 21 Aufschlüsse mit Tiefen von 1,0 m (künftige Freiflächen / Gün-
flächen) bis 7,0 m (Bereich künftige Bebauung ) abgeteuft. 
Es wurden flächendeckend, entsprechend der Aufgabenstellung, Bodenproben ent-
nommen. Das Bodenmaterial wurde organoleptisch angesprochen. 
An ausgewählten Bodenproben wurden bodenmechanische Versuche zur Ermittlung 
von Kennwerten ausgeführt. 
An Mischproben, insbesondere aus den oberen Bodenhorizonten wurden chemische 
Analysen gemäß BBodSchV und TR LAGA Boden ausgeführt. 
Auf der B-Plan Fläche wurden oberflächennah im Mittel 0,25 m bis 0,50 m mächtige 
humose, schluffige Sande (Oberboden) angetroffen. Darunter stehen bis zur Endteufe 
von 7,0 m überwiegend stark schluffige Sande, Geschiebelehm / Geschiebemergel an. 
Untergeordnet kommen in den bindigen Böden auch eingelagerte Sandbänder (lokal 
wasserführend) vor, die aber eine geringe Mächtigkeit aufweisen. 
Ein Grundwasserspiegel wurden nur in einigen Sondierungen zwischen 1,0 m und 
3,80 m unter GOK angetroffen. Es handelt sich nicht um einen zusammenhängenden 
Grundwasserspiegel. Hauptsächlich handelt es sich um Schichten- / Stauwasser auf 
bzw. innerhalb der bindigen Schichten. 
Eine Bebaubarkeit des Geländes (Flachgründung) ist möglich. Lokal sind allerdings 
Bodenabtragsarbeiten (weichen schluffige-lehmige Sande, humose Sande) bis 
ca. 2,4m notwendig. 
Eine Versickerung von Niederschlagswasser (DWA A 138) ist aufgrund der vorhande-
nen schwach durchlässigen Böden nicht möglich. 
Visuelle und olfaktorische Auffälligkeiten hinsichtlich möglicher Kontaminationen mit 
Schadstoffen wurden nicht festgestellt. Lokal waren, bedingt durch den Rückbau von 
Gartenhäusern / Schuppen kleinere Ziegelreste und Steinreste vorhanden. 
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Im Bereich der künftigen Grün- / Freiflächen werden aufgrund der durchgeführten Ana-
lytik die Prüfwerte gemäß BBodSchV Wirkpfad Boden-Mensch (Kinderspielflächen) 
eingehalten. 
Für notwendige Aushubarbeiten im Bereich der Erschließungsstraße und Bebauung 
ist bei einem Aushub der nicht ausreichend tragfähigen oberflächennahen Boden-
schichten von einem Zuordnungswert Z1.1 gemäß TR LAGA Boden 2004 auszugehen. 
Relevanter Parameter ist ausschließlich TOC. 
Ein Sanierungsbedarf hinsichtlich möglicher Altlasten besteht nicht.“ 
 
 
4. Immissionsschutz 
 
Aufgabe von Bauleitplanungen im Hinblick auf den Immissionsschutz ist es, die Frage 
nach den auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen und die vom Plangebiet aus-
gehenden Emissionen zu beantworten und dafür zu sorgen, dass die Anforderungen 
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse beachtet werden. 
 
Verkehrslärmimmissionen 
 
Durch das Büro Akustik Labor Nord (ALN, Lübeck, 14.03.2025) erfolgte eine Ermittlung 
der schalltechnischen Einwirkungen auf das Bebauungsplangebiet „An der Wirt-
schaftsstraße“ in Groß Stieten durch Verkehrslärm, der auf der Bundesstraße B106 
(„An der Chaussee“) direkt nordwestlich des Plangebietes entsteht.  
 
Aus der Anlage 1.1 ist erkennbar, dass im Beurteilungszeitraum tags der Orientie-
rungswert von 55 dB(A) (gemäß DIN 18005 für WA-Gebiete) für das WA- sowie für das 
SO1-Gebiet, in dem Wohnen und Beherbergung als zulässig geregelt ist, eingehalten 
wird. 
Für die überbaubare Grundstückfläche des GE-Gebietes werden die Orientierungs-
werte tags von 65 dB(A) (gemäß DIN 18005 für GE-Gebiete) eingehalten. 
 

 
Anlage 1.1: Beurteilungszeitraum tags 
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Aus Anlage 1.2 kann abgeleitet werden, dass im Beurteilungszeitraum nachts der Ori-
entierungswert von 45 dB(A) (gemäß DIN 18005 für WA-Gebiete) im gesamten Plan-
gebiet überschritten wird. 
Die Festsetzungsvorschläge für passive Lärmschutzmaßnahmen zur Belüftung von 
Schlafräumen wurden in den Teil B – Text aufgenommen.  
 

 
Anlage 1.2: Beurteilungszeitraum nachts 

 
Darüber hinaus sind die ermittelten maßgeblichen Außenlärmpegel in Anlage 2 der 
gutachterlichen Berechnung dargestellt und als Beiplan auf dem Gesamtplan zum Be-
bauungsplan abgebildet. Die getroffenen Festsetzungsvorschläge zum erforderlichen 
Schalldämm-Maß der Außenbauteile von schutzwürdigen Aufenthaltsräumen wurden 
in den Teil B – Text übernommen. 
 
Emissionen durch Nutzungen im GE-Gebiet 
 
Im Bauantragverfahren ist der Nachweis zu erbringen, dass durch die geplanten Nut-
zungen im GE-Gebiet keine unzulässigen Beeinträchtigungen an benachbarten, 
schutzwürdigen Nutzungen entstehen. 
 
Emissionen durch Nutzungen im SO-Gebiet 
 
Für den Schutz vor unzulässigen Belästigungen durch Lärm aber auch Geruch sind 
innerhalb der SO-Gebiete gegenüber den Wohnnutzungen und gegenüber dem an-
grenzenden WA-Gebiet die Richtwerte und Hinweise der TA-Lärm, der Hinweise des 
Landesgesundheitsamtes Mecklenburg-Vorpommern, April 2003 zu Lärm in Hunde-
zuchtanlagen / Tierheimen, der Freizeitlärmstudie Sachsen (Hundedressurplätze) und 
der TA Luft zu berücksichtigen.  
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Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht ist zu prüfen, ob Konflikte zwischen Wohnen im 
WA-Gebiet und den Nutzungen im SO2- und SO3-Gebiet grundsätzlich zu befürchten 
sind. Die Schutzbedürftigkeit zwischen SO1- und SO2-/SO3-Gebiet wird nicht betrach-
tet, da hier eine unmittelbar zusammenhängende Nutzung vorliegt.  
Der Abstand des WA-Gebietes zum SO2-Gebiet beträgt etwa 40 m und zum SO3-
Gebiet nur wenige Meter. Der mögliche Umfang der Tierhaltung wird durch die zuläs-
sige Grundflächenzahl von 0,4 begrenzt. Auch hinsichtlich der Art der Nutzung erfolgen 
Einschränkungen, die lediglich eine private Tierhaltung und eine gewerbliche Hunde-
zucht unter dem Ausschluss von Tierheimen und Hundetherapiezentren, ermöglichen. 
Der Umfang der derzeit vorgesehenen Tierhaltung (Zwingeranlage mit maximal 100 
m² für ca. vier Hunde mit geschlossenem Teil für Nachtunterbringung, Fläche zum Aus-
lauf von etwa 500 m², Stallung für ca. vier Pferde und sechs Schafe) macht nach Ein-
schätzung der unteren Immissionsschutzbehörde eine gutachterliche Beurteilung hin-
sichtlich des Geruchs im Rahmen der Bauleitplanung nicht erforderlich.  
Ggf. erforderliche Maßnahmen zur Staubentwicklung aus dem SO3-Gebiet lassen sich 
im Rahmen der Baugenehmigung bestimmen. Gleiches gilt für notwendige Maßnah-
men zur Sicherung der Einhaltung der Lärmrichtwerte am WA-Gebiet. Entscheidend 
ist die Sicherung der Nachtruhe durch eine schalltechnisch geschlossene Unterbrin-
gung der Tiere. Konkrete Immissionsminderungsmaßnahmen können ausreichend im 
Baugenehmigungsverfahren beauflagt werden. 
 
Sonstiges 
 
In der immissionsschutz-/abfallrelevanten Umgebung des Plangebietes befinden sich 
Anlagen, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigt sind 
und sich in Betrieb befinden: Schießstand und Anlagen zum Halten von Geflügel. 
Diese Anlagen genießen Bestandschutz und sind bei allen Planungsmaßnahmen zu 
berücksichtigen. 
Bestehende Wohnnutzungen liegen in etwa gleicher bzw. geringerer Entfernung zu 
diesen Anlagen. Die Gemeinde geht daher davon aus, dass keine unzulässigen Be-
einträchtigungen zu erwarten sind. 
 
 
5. Sonstiges 
 
Außerhalb des Plangebietes im Bereich der angrenzenden Straßen, An der Chaussee 
(B 106) sowie An der Wirtschaftsstraße, sind Festpunkte des Lagenetzes des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern vorhanden. Bei allen weiterführenden Planungen sind 
diese zu beachten.  
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind von den geplanten Maßnahmen keine Bau-
denkmale sowie Bodendenkmale betroffen.  
Bei Bauarbeiten können jedoch jederzeit archäologische Funde und Fundstellen ent-
deckt werden. Wer während der Baumaßnahmen Sachen, Sachgesamtheiten oder 
Teile von Sachen (Funde) entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhal-
tung gemäß § 2 Abs. 1 des Denkmalschutzgesetztes (DSchG M-V) ein öffentliches 
Interesse besteht, hat dies unverzüglich bei der unteren Denkmalschutzbehörde an-
zuzeigen (vgl. § 11 DSchG M-V). Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen 
von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege für 
die fachgerechte Untersuchung in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflich-
tung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 
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Das Plangebiet ist nicht als kampfmittelbelastet bekannt. Es ist jedoch nicht auszu-
schließen, dass bei Tiefbaumaßnahmen Munitionsfunde auftreten können. Aus diesem 
Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten bei 
diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden wer-
den, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren 
Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen. 
Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. die örtliche Ordnungsbehörde hinzuzuziehen. Wer 
Kampfmittel entdeckt, in Besitz hat oder Kenntnis von Lagerstellen derartiger Mittel 
erhält, ist verpflichtet, dies unverzüglich der örtlichen Ordnungsbehörde anzuzeigen. 
 
 
Der vorliegende Entwurf ist nicht rechtsverbindlich. Alle Rechtsgeschäfte, die auf 
Grundlage dieses Entwurfes getätigt werden, geschehen auf eigene Verantwortung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groß Stieten, den        Der Bürgermeister 
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